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HIT
MusIc
oNlY !

ENERGY spIElT  
HIT MusIc oNlY!

Für junge, urbane Hörer – von Pop über Rock bis 
R‘n‘B ist bei ENERGY jede Musikrichtung vertreten. 
ENERGY ist ein dynamisches Hit-Radio mit klarem
Musikschwerpunkt für Deutschlands Metropolen.
Was auch immer in der Stadt Gesprächsthema ist 
– bei ENERGY findet es statt: kontrovers, emotional 
und immer unterhaltsam !

ENERGY IsT NAH AN DER juNGEN 
ZIElGRuppE

Mit zahlreichen Events im Jahr (ENERGY MUSIC 
TOUR, ENERGY IN THE PARK, NRJ MUSIC  
AWARDS, ENERGY LIVE SESSIONS, ENERGY ON 
SNOW, Konzerte, Partys … ), verschiedenen 
Onlineangeboten, Webradios, WebTVs 
sowie Mobile Apps wird ENERGY 
zur crossmedialen Marke, die das 
Lebensgefühl der jungen Generation trifft. 
Zusammengefasst heißt das:  
mit ENERGY erreichen  
Sie diese junge  
attraktive Zielgruppe  
ohne Streuverluste.

ENERGY IsT DIE GRÖssTE 
INTERNATIoNAlE RADIoMARkE

Das Konzept von ENERGY hat sich bewährt – 
knapp 30 Jahre Erfahrung der NRJ Group im 
Privatradio sind die Basis des Erfolgs mit mehr als 
500 Frequenzen und über 10 Mio. Hörern täglich in 
14 Ländern. Ein konsequentes Branding gehört zur 
Markenstrategie der NRJ Group:
Ob beim Sounddesign, bei Musik-
forschung, bei europa- 
weiten Promotions oder  
Events – ENERGY  
wird als Marke  
geführt und  
weiterentwickelt.

ENERGY  
BERlIN





M E D I
A

1995
ENERGY geht in Hamburg und Nürnberg  
auf Sendung, in Sachsen kommt  
eine Frequenz in Zwickau hinzu.

1996
Die ENERGY-Vermarktung 
(ENERGY MEDIA) wird gegründet.

1998
ENERGY startet in Österreich in Wien.

1999
Die NRJ Music Awards werden zum  
ersten Mal in Cannes (Südfrankreich) verliehen.

2001
RMB-Radio wird zu ENERGY Region Stuttgart.

1981
Gründung der ersten Radiostation  
mit dem Namen NRJ (Nouvelle  
Radio de la Jeunesse) in Paris.

1989
NRJ geht an die französische Börse.

1991
Mit ENERGY Berlin startet  
die erste ENERGY-Station  
in Deutschland.

1993
ENERGY erhält Frequenzen  
in den sächsischen Metropolen 
Leipzig, Chemnitz und Dresden.

1994
ENERGY startet in München.

DIE ENERGY
sToRY



2003
ENERGY erhält neue Frequenzen in  
Baden-Württemberg, Sachsen und Brandenburg. 
ENERGY startet in Bremen und in Zürich.

2006
Aus R.TV Radio wird ENERGY Region Stuttgart. 
Damit ist ENERGY in der kompletten Region 
Stuttgart für 3,2 Mio. Hörer empfangbar. 

2007
Mit ENERGY Dance, ENERGY Hot, ENERGY 
Pop, ENERGY RnB, ENERGY Hip Hop und 
ENERGY Rock startet ENERGY sein erstes 
Webradioangebot.

2008
ENERGY startet 3 zusätzliche Webradios: 
ENERGY Lounge, ENERGY Special und ENERGY 
Mastermix.

2009 
ENERGY startet im
französisch-sprachigen Kanada.

2010
Alle 19 ENERGY Programme
und Webradios sind als
Mobile App auf Smartphones
und iPad erhältlich.

ENERGY IN THE PARK und
ENERGY MUSIC TOUR 

begeistern in Berlin, 
München, Stuttgart und 
Nürnberg ca 70.000 Fans.

Aus MAIN FM wird ENERGY Rhein-
Main. Damit ist ENERGY in der 
kompletten Rhein-Main Region für 
3,5 Millionen Hörer empfangbar.

2011
Mit über 500 Frequenzen in 14 
Ländern ist ENERGY die größte 
internationale Radiomarke und 
ist von Kanada bis Russland
vertreten.



CASEKOW

EBERSWALDE

BAD FREIENWALDE
BERNAU

STRAUSBERG
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FÜRSTENWALDE
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HERZBERG

ORANIENBURG
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WITTSTOCK

ZEHDENICK
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EMpfANG

UKW Berlin 103,4 MHz 
 Casekow  91,6 MHz
 Herzberg 91,7 MHz
 Prenzlau 87,6 MHz
 Wittstock 96,6 MHz 
Kabel  Berlin  90,45 MHz
 Potsdam  96,65 MHz
 Frankfurt O. 102,75 MHz
 Cottbus 88,85 MHz

Internet www.energy.de/webradios

Mobile Apps iPhone, iPod touch,
 iPad, Samsung Wave,
 Blackberry, Android
 Handys, Nokia Handys,
 Windows 7, radio.de,
 phonostar.de, WLAN-
 Radiodatenbanken

sENDE-
GEBIET
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Technische Reichweite
ca. 5,0 Mio.
WHK 1.084 Tsd.
Hörer pro Tag 501 Tsd.
ø-Stunde 72 Tsd.
ø-Alter* 31,4 J.

Zielgruppe 14 – 39 J.
Format CHR

Quelle:  ma 2011 Radio II, 

*Tagesreichweite Mo.–Fr.

ENERGY BERLIN  
IsT IN AllEN ZIElGRuppEN sTARk 
vERTRETEN

Weitester Hörerkreis* nach Zielgruppen in Tsd.

Quelle: VuMA 2011, Basis Hörer pro TagQuelle: ma 2011 Radio II, *WHK gezählt

ENERGY BERLIN-HöRER  
sIND koNsuMfREuDIG 
uND TRENDsETTER

Einstellungen, Zusammensetzung in %

ENERGY Berlin

Zum Vergleich: Bevölkerung Berlin / Brandenburg



ENERGY.DE /BERlIN

Das ENERGY Berlin-Programm wird auch ausführlich im 
Internet dargestellt. Parallel zu On-Air Kampagnen können 
Werbebanner-Schaltungen, zugehörige Bildergalerien, 
Newsletterintegrationen, Podcast-Formate, Video-Ads 
und auch redaktionelle Artikel realisiert werden. Sonder-
werbeformen können wir nach Absprache umsetzen.
 
Präsentieren Sie Ihr innovatives Unternehmen in dem mo-
dernen hochfrequentierten Umfeld von ENERGY.DE und 
allen seinen Anbindungen im Bereich Social Media und 
den Online Radios. Im Zeitraum Juli 2010 bis Juli 2011 hat 
ENERGY Berlin insgesamt 8 Millionen Streamingsessions 
über das Webradio auf ENERGY.DE, die Mobile Apps, 
WLAN-Radios und weitere Agregatoren erzielt. 
  
JOBBÖRSE:
ENERGY Berlin bietet Ihnen die Chance Ihre Stellenaus-
schreibungen zu positionieren. Bestimmen Sie dabei 
selbst ob Sie lokal, regional oder bundesweit 
nach neuen Mitarbeitern suchen 
möchten.

WEBRADIOS:
Begleiten Sie Ihre Kampagne auch On-Air online! Mit-
hilfe vorgeschalteter Audio- und Videowerbung oder 
dem Channelsponsoring Ihrer ENERGY Berlin Stati-
on erreichen Sie Ihre Zielgruppe rund um die Uhr und 
besonders nachhaltig. 

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des  
ENERGY Berlin online Angebotes und er-
reichen Sie einfach und aktions-
genau Ihre Zielgruppe 
nach Maß.

oNlINE



Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt., Druckfehler vorbehalten     * Sonn- und Feiertage  ** Gewichteter Preis 

ENERGY BERlIN  pREIsE 2011 (gültig ab 1. Januar 2011)

sINGlE spoTs: 
Alleinstellung des Spots 

außerhalb des klassischen 

Werbeblocks mit 50% 

Aufschlag auf den  

Sekundenpreis

 pREIsE Mo-fR Mo-fR sA sA so* so*  Ø Mo–sA**
 uHRZEIT € / sEk € / 30 sEk € / sEk € / 30 sEk € / sEk € / 30 sEk € / 30 sEk

 00–05 Uhr . . . . . . 1,50  . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 05–06 Uhr . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . 85,00
 06–07 Uhr . . . . . 12,00 . . . . . 360,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . 315,00
 07–08 Uhr . . . . . 16,00 . . . . . 480,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . 415,00
 08–09 Uhr . . . . . 13,00 . . . . . 390,00 . . . . . . . 4,00 . . . . . 120,00 . . . . . . . 4,00 . . . . . 120,00 . . . . . 345,00
 09–10 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . 220,00
 10–11 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . 220,00
 11–12 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . 215,00
 12–13 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 13–14 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 14–15 Uhr . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 230,00
 15–16 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 16–17 Uhr . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 255,00
 17–18 Uhr . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 230,00
 18–19 Uhr . . . . . . 5,00 . . . . . 150,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . 135,00
 19–20 Uhr . . . . . . 5,00 . . . . . 150,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . 135,00
 20–21 Uhr . . . . . . 2,50 . . . . . . 75,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . 72,50
 21–22 Uhr . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 57,50
 22–23 Uhr . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 23–24 Uhr . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 
Ø 06–18 uhr  . . . . . . . 9,00 . . . . . . 270,00 . . . . . . . .6,00  . . . . . .180,00 . . . . . . . . 6,00 . . . . . . 180,00 . . . . . . 255,00

RABATTsTAffEl 
(pro Jahr und Kunde)

 2,0 % ab 500 Sek
 3,0 % ab 1.000 Sek
 5,0 % ab 3.000 Sek
 7,5 % ab 6.000 Sek
 10,0 % ab 9.000 Sek
 12,5 % ab 12.000 Sek
 15,0 % ab 15.000 Sek

Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt., Druckfehler vorbehalten     * Sonn- und Feiertage  ** Gewichteter Preis 

ENERGY BERlIN  pREIsE 2011 (gültig ab 1. Januar 2011)

sINGlE spoTs: 
Alleinstellung des Spots 

außerhalb des klassischen 

Werbeblocks mit 50% 

Aufschlag auf den  

Sekundenpreis

 pREIsE Mo-fR Mo-fR sA sA so* so*  Ø Mo–sA**
 uHRZEIT € / sEk € / 30 sEk € / sEk € / 30 sEk € / sEk € / 30 sEk € / 30 sEk

 00–05 Uhr . . . . . . 1,50  . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 05–06 Uhr . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . 85,00
 06–07 Uhr . . . . . 12,00 . . . . . 360,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . 315,00
 07–08 Uhr . . . . . 16,00 . . . . . 480,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . . . 3,00 . . . . . . 90,00 . . . . . 415,00
 08–09 Uhr . . . . . 13,00 . . . . . 390,00 . . . . . . . 4,00 . . . . . 120,00 . . . . . . . 4,00 . . . . . 120,00 . . . . . 345,00
 09–10 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . 220,00
 10–11 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . 220,00
 11–12 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . 215,00
 12–13 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 13–14 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 14–15 Uhr . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 255,00
 15–16 Uhr . . . . . . 7,00 . . . . . 210,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 205,00
 16–17 Uhr . . . . . . 9,00 . . . . . 270,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 255,00
 17–18 Uhr . . . . . . 8,00 . . . . . 240,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . . . 6,00 . . . . . 180,00 . . . . . 230,00
 18–19 Uhr . . . . . . 5,00 . . . . . 150,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . 135,00
 19–20 Uhr . . . . . . 5,00 . . . . . 150,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . 135,00
 20–21 Uhr . . . . . . 2,50 . . . . . . 75,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . 72,50
 21–22 Uhr . . . . . . 2,00 . . . . . . 60,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 57,50
 22–23 Uhr . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 23–24 Uhr . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . . 1,50 . . . . . . 45,00 . . . . . . 45,00
 
Ø 06–18 uhr  . . . . . . . 9,00 . . . . . . 270,00 . . . . . . . .6,00  . . . . . .180,00 . . . . . . . . 6,00 . . . . . . 180,00 . . . . . . 255,00

RABATTsTAffEl 
(pro Jahr und Kunde)

 2,0 % ab 500 Sek
 3,0 % ab 1.000 Sek
 5,0 % ab 3.000 Sek
 7,5 % ab 6.000 Sek
 10,0 % ab 9.000 Sek
 12,5 % ab 12.000 Sek
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wERBE scHAlTuNGEN 
HÖRfuNk
1. AUftrAgsgrUndlAgen

Die ENERGY MEDIA GmbH (nachfolgend 
»ENERGY MEDIA« genannt) vermarktet im 
Namen und für Rechnung der von ENERGY 
MEDIA vertretenen Hörfunksender (nach-
folgend »die Sender« genannt) Medialeis-
tungen.
ENERGY MEDIA sorgt auf der Grundlage 
wirksam zustande gekommener Aufträge 
für die Ausstrahlung von Hörfunkwerbung 
im Programm der Sender. Diese allgemei-
nen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
zukünftigen Aufträge des Auftraggebers. 
Ein Auftrag kommt nur zustande, wenn 
ENERGY MEDIA ein Angebot schriftlich 
oder elektronisch bestätigt. Aufträge von 
Werbeagenturen werden nur für nament-
lich bezeichnete Produkte und Leistungen 
sowie für namentlich benannte Werbung-
treibende angenommen. ENERGY MEDIA 
behält sich vor, Aufträge abzulehnen. Sam-
melwerbung  /  Verbundwerbung bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung von ENERGY 
MEDIA und kann mit einem Aufschlag in 
Höhe von 50 % abgerechnet werden. Im 
Falle von Kompensationsgeschäften ist 
eine Weitergabe bzw. Weiterveräußerung 
der Sendezeiten durch den Auftraggeber 
an Dritte ausgeschlossen.

2. rücKtrItt

Der Auftraggeber kann ganz oder teilweise 
von einem Auftrag zurücktreten, wenn der 
Rücktritt spätestens 6 Wochen vor dem 
bestätigten Sendetermin erfolgt. Die 
Rücktrittserklärung bedarf der Schrift-
form. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn ein bestätigter Sendetermin einver-
nehmlich verschoben wurde. Der Erwerb 
von pauschalisierten Werbeangeboten 
(Promotions/Events) ist vom Rücktritt aus-
geschlossen. ENERGY MEDIA kann auch 
von einem rechtsverbindlich angenomme-
nen Auftrag zurücktreten, wenn der Inhalt 
der Hörfunkwerbung gegen Gesetze, be-
hördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt oder die Ausstrahlung der 
Hörfunkwerbung aus sonstigen Gründen 
nicht zumutbar ist. Ferner muss die Hör-
funkwerbung dem Rundfunkstaatsvertrag 
und den einschlägigen Rundfunkgesetzen 
und Staatsverträgen der Länder entspre-
chen, in denen die Ausstrahlung der Spots 
erfolgt bzw. in denen die Sender ihren je-

weiligen Sitz haben. Eine Pflicht zur Ausfüh-
rung des Auftrages besteht auch dann nicht, 
wenn das vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellte Material rundfunktechnisch man-
gelhaft ist. Die Gründe für die Ablehnung 
eines Auftrages werden dem Auftraggeber 
mitgeteilt. Schadenersatzansprüche kön-
nen gegenüber ENERGY MEDIA daraus 
nicht geltend gemacht werden. Erfolgt die 
Zurückweisung der Unterlagen aus Grün-
den, die der Rundfunkveranstalter bzw. die 
Vermarktungsgesellschaft zu vertreten hat, 
so kann der Auftraggeber vom Vertrag zu-
rücktreten.

3. geWährleIstUng

ENERGY MEDIA steht dafür ein, dass die 
Rundfunkwerbung technisch einwandfrei 
ausgestrahlt wird. Die vereinbarten Sende-
zeiten werden, soweit möglich, eingehalten. 
Kann aus Gründen höherer Gewalt oder 
wegen sonstiger Umstände die Sendezeit 
nicht eingehalten werden, ist ENERGY ME-
DIA berechtigt, den Sendetermin vorzuver-
legen oder nachzuholen. Die Verschiebung 
eines Hörfunkspots ist unerheblich, wenn 
sie innerhalb des gleichen redaktionellen 
Umfelds erfolgt und nicht zu einer Aus-
strahlung der Werbesendung von mehr als 
einer Stunde vor oder nach dem ursprüng-
lich vorgesehenen Zeitpunkt führt. Im Falle 
eines Mangels oder des Ausfalls der Aus-
strahlung hat der Auftraggeber lediglich An-
spruch auf Wiederholung der Ausstrahlung. 
ENERGY MEDIA übernimmt darüber hinaus 
keinerlei Gewähr. Schadenersatzansprüche 
wegen Nichtausstrahlung oder mangelhaf-
ter Ausstrahlung sind ausgeschlossen, so-
weit diese nicht auf grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz beruhen. Der Auftraggeber hat 
Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Verspätete Reklamationen werden nicht 
berücksichtigt.

4. MAterIAlüberlAssUng,  
freIstellUng

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die 
sendefähigen Unterlagen, Texte und 
Sendekopien für die Werbesendung und 
Produktion spätestens sieben Tage vor 
dem ersten Ausstrahlungstermin bei der 
ENERGY MEDIA in Hamburg anzuliefern. 
Bei Verzögerungen, die nicht ENERGY 
MEDIA zu verantworten hat, kann sich die 
Aktion bei nicht vorliegenden Informationen 
entsprechend nach hinten verschieben. Die 
Werbesendung muss auf CD oder als Da-
tei im mp3-Format (mindestens 128 KBs  /  
44,1 KHz), mpg-Format (mindestens 128 
KBs / 44,1 KHz) oder wav-Format (in 44,1 
St) vorliegen. Werden Werbesendungen 
nicht oder fehlerhaft ausgestrahlt, weil 
Unterlagen oder Sendebänder verspätet, 
mangelhaft oder falsch gekennzeichnet zu-
gegangen sind, kann die vereinbarte Sen-
dezeit in Rechnung gestellt werden. Das 
angelieferte Material muss die notwendigen 
GEMA-Angaben enthalten. Ist dies nicht der 

abgenommenen Sendezeit abgerechnet. 
ENERGY MEDIA behält sich vor, Aufträge 
nur dann auszuführen, wenn der Auftrag-
geber seine Leistung vor Ausstrahlung der 
Hörfunkwerbung erbringt. Bei Neukunden 
ist die Zahlung der ersten Rechnung gene-
rell als Vorkasse zu leisten. Im Falle des Ver-
zuges werden ausstehende Forderungen 
mit einem Zinssatz von 2 % p.a. über dem 
jeweiligen Diskontsatz / Überleitungsgesetz 
der Europäischen Zentralbank verzinst. 
ENERGY MEDIA behält sich in weiteren 
Einzelfällen vor, Vorkasse zu verlangen. 
Bei Zahlungsverzug behält sich ENERGY 
MEDIA vor, die weitere Durchführung des 
Auftrages zurückzustellen, ohne dass hier-
aus ein Ersatzanspruch des Auftraggebers 
entstehen kann. Stehen dem Auftraggeber 
Rückzahlungsansprüche zu, hat ENERGY 
MEDIA dem Auftraggeber eine entspre-
chende Gutschrift zu erteilen, die bei der 
nächsten Rechnung in Abzug zu bringen 
ist.Wird ENERGY MEDIA eine wesentli-
che Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Auftraggebers erst nach 
Vertragsschluss bekannt oder bestehen 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte be-
gründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
oder Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 
oder liegt ein sonstiger wichtiger Grund 
vor, der ENERGY MEDIA zur Kündigung des 
Vertrages berechtigen würde, ist ENERGY 
MEDIA berechtigt, die Schaltung weiterer 
Werbesendungen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Zahlung der jeweils geschuldeten 
Auftragssumme und anderer ausstehender 
Forderungen aus demselben rechtlichen 
Verhältnis abhängig zu machen.

7. sonstIges

Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit zu-
lässig, München. Sollten einzelne Teile der 
vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon unbe-
rührt. Nebenabreden bedürfen der Schrift-
form.

wERBE scHAlTuNGEN  
INTERNET
1. WerbeAUftrAg

a.) Werbeauftrag im Sinne dieser allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Schaltung eines oder mehrerer 
Werbemittel (nachfolgend Online Werbung) 
in Informations und Kommunikationsdiens-
ten einschließlich des Internets zum Zwe-
cke der Veröffentlichung und Verbreitung. 
Die Verbreitung erfolgt auf den Websites 
der ENERGY MEDIA GmbH (nachfolgend 
»ENERGY MEDIA« genannt) angeschlosse-
nen Hörfunksender.
b.) ENERGY MEDIA übernimmt die Aufträge 
zur Schaltung von Online-Werbung im eige-
nen Namen auf Rechnung des jeweiligen 
Senders. 
Für die Aufträge zur Schaltung von Online-
Werbung durch ENERGY MEDIA gelten 
ausschließlich die nachfolgenden allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und die jeweils 
aktuelle Preisliste. Nebenabreden und Ver-
tragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers finden keine Anwendung.

2. WerbeMIttel

a.) Werbemittel im Sinne dieser allgemei-
nen Geschäftsbedingungen können aus 
einem oder mehreren der nachfolgend ge-
nannten Elemente bestehen: Bilder, Texte, 
Tonfolgen, Bewegtbilder und so genannte 
Container; aus einer sensitiven Fläche, die 
beim Anklicken eine Verbindung zu Inhalten 
herstellt, die unter einer anderen Online-
Adresse gespeichert sind, die vom Auftrag-
geber vorgegeben wird (Link).
b.) Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestal-
tung nicht als solche erkennbar sind, wer-
den als Werbung gekennzeichnet.

3. VertrAgsschlUss

a.) Der Vertrag über die Schaltung der Wer-
bemittel wird durch die von ENERGY MEDIA 
zu erklärende Annahme wirksam abge-
schlossen. Diese allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und die jeweils geltende 
Preisliste stellen keine Angebote im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Die 
Annahme kann schriftlich oder per E-Mail 
von ENERGY MEDIA erklärt werden.
b.) Wenn der Auftrag zur Schaltung von 
Werbemitteln durch eine Werbeagentur 
erteilt wird, kommt der Vertrag mit der 
Werbeagentur zustande, wenn diese nicht 
ausdrücklich erklärt, dass der Vertrag im 
Namen des werbungtreibenden Unterneh-
mens abgeschlossen wird. ENERGY MEDIA 
ist berechtigt, von der Werbeagentur die 
Vorlage einer Vollmacht des werbungtrei-
benden Unternehmens zu verlangen.
c.) Mündlich oder fernmündlich abgege-

Fall, wird vorausgesetzt unterstellt, dass 
es sich nicht um GEMA-pflichtige Musik 
handelt. Angeliefertes Material verbleibt 
bei ENERGY MEDIA bzw. den Sendern. 
Eine Aufbewahrungspflicht besteht nicht. 
ENERGY MEDIA ist berechtigt, die Tonträ-
ger zu vervielfältigen und zu archivieren 
sowie Dritten zu Informationszwecken zu 
überlassen. Der Auftraggeber gewährleis-
tet, dass die Ausstrahlung frei von Rechten 
Dritter vorgenommen werden kann und 
wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist bzw. 
nicht gegen Persönlichkeitsrechte oder Un-
ternehmensrechte Dritter verstößt.

5. PreIse, AgentUrProVIsIonen

Es gelten die jeweils zum Sendetermin gül-
tigen Preislisten und die dort angegebenen 
Rabatte und Agenturprovisionen. Die in der 
Preisliste genannten Mengenrabatte werden 
bei Rechnungsstellung gemäß Auftragsvo-
lumen gewährt und spätestens bei Been-
digung des Kalenderjahres entsprechend 
der tatsächlich angenommenen Sendezeit 
abgerechnet. Die Einschaltpreise ergeben 
sich aus dem vereinbarten Sendeumfang 
oder aus der vom Auftrageber überlasse-
ner Werbesendung, falls die vereinbarte 
Sendezeit überschritten wird. Die Mindest-
berechnung pro Spot beträgt 15 Sekunden. 
Änderungen der Preisliste werden mindes-
tens vier Wochen vor Inkrafttreten bekannt 
gegeben. Wenn nicht ausdrücklich eine an-
dere Vereinbarung getroffen wurde, gelten 
geänderte Preise mit Inkrafttreten auch für 
laufende Aufträge. 
Der Auftraggeber kann innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der geän-
derten Preisinformationen vom Vertrag 
mit Wirkung für die Zukunft zurücktreten. 
Agenturprovisionen kommen nur zur An-
wendung, wenn der Auftraggeber an dem 
Zustandekommen des Auftrages ursächlich 
mitgewirkt hat und der Auftraggeber seine 
Qualifikation als gewerbliche Werbeagentur 
nachweisen kann. Sonderwerbeformen und 
Sponsorings werden für die Rabattierung 
nicht berücksichtigt. Die Preise hierfür wer-
den gesondert vereinbart. Konzernrabatt 
wird gewährt, wenn eine entsprechende 
Organschaft nachgewiesen wird.

6. fällIgKeIt

Die vereinbarte Vergütung wird zum Zeit-
punkt der Erbringung der Leistung durch 
die Sender fällig. ENERGY MEDIA ist 
berechtigt, Teilrechnungen über jeweils 
erbrachte Teile eines Gesamtauftrages zu 
stellen. Die Bezahlung hat innerhalb von 
zwei Wochen ab Rechnungsdatum zu er-
folgen. Einwendungen gegen die sachliche 
Richtigkeit sind innerhalb von vier Wochen 
ab Rechnungsdatum schriftlich geltend zu 
machen. Bei Zahlung innerhalb von acht 
Tagen nach Rechnungsstellung werden 2 % 
Skonto gewährt. Bei Rechnungsstellung 
gewährte Mengenrabatte werden am Ende 
des Kalenderjahres anhand der tatsächlich AGBs



bene Erklärungen sind nicht verbindlich.
 
4. AbWIcKlUng der  
WerbeAUfträge

a.) ENERGY MEDIA behält sich vor, einzelne 
Werbemittel auch bei bestätigten Aufträgen 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen ab-
zulehnen, wenn der Inhalt der Werbemittel 
gegen Gesetze, behördliche Bestimmun-
gen oder die guten Sitten verstößt oder de-
ren Online-Präsentation für ENERGY MEDIA 
und die angeschlossenen Sender – auch 
Einzelne von ihnen – wegen ihrer techni-
schen Qualität oder aus sonstigen Gründen 
unzumutbar ist. ENERGY MEDIA teilt dem 
Auftraggeber die Gründe für die Ablehnung 
eines Werbemittels mit. Der Auftraggeber 
kann aus einer solchen Zurückweisung 
eines Werbemittels gegenüber ENERGY 
MEDIA und den Sendern keine Schadener-
satzansprüche geltend machen.
b.) Aufträge zur Schaltung von Werbemitteln 
können von ENERGY MEDIA als Fest- oder 
Abrufaufträge angenommen werden. Bei 
Festaufträgen bucht ENERGY MEDIA nach 
Eingang eines jeden Auftrags feste Zeit-
räume für die Schaltung der Werbemittel.

c.) Bei Abrufaufträgen ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die gebuchten Schaltzeiten 
so rechtzeitig abzurufen, dass sie bis zum 
Ende des Kalenderjahres der Buchung ab-
gewickelt werden können.
d.) Die vereinbarten Zeiten für die Platzie-
rung der Online-Werbemittel werden von 
ENERGY MEDIA nach Möglichkeit einge-
halten. Kann ein Werbemittel aus Gründen 
höherer Gewalt oder wegen sonstiger von 
ENERGY MEDIA oder dem jeweiligen Sen-
der nicht zu vertretender Umstände wie z.B. 
technischen Störungen nicht zum verein-
barten Zeitpunkt online präsentiert werden, 
so sind ENERGY MEDIA und der Sender be-
rechtigt, die Online-Präsentation des Wer-
bemittels vorzuverlegen oder nachzuholen. 
Davon wird der Auftraggeber in Kenntnis 
gesetzt, wenn es sich um eine mehr als 
nur unerhebliche Verschiebung der Online-
Präsentation handelt.
e.) Der Auftraggeber hat die Werbemittel 
mit Beginn der Online-Präsentation auf 
ihre Vertragsgemäßheit zu überprüfen und 
ENERGY MEDIA alle etwaigen Mängel 
unverzüglich unter genauer Bezeichnung 
der Beanstandung anzuzeigen. Unterlässt 
der Auftraggeber die rechtzeitige und 
formgerechte Anzeige eines Mangels, so 
gilt die Präsentation des Werbemittels als 
genehmigt.

5. PlAtzIerUng der WerbeMIttel

a.) Wenn dem Auftrag keine verbindliche 
Festlegung für die Platzierung der Werbe-
mittel zugrunde liegt, werden die Werbemit-
tel im Einvernehmen der Parteien platziert. 
Ist ein solches Einvernehmen nicht herstell-
bar oder sind die Vorstellungen des Auf-
traggebers nicht zu realisieren, entscheidet 

ENERGY MEDIA nach beliebigem Ermes-
sen unter größtmöglicher Berücksichtigung 
der Interessen des Auftraggebers über die 
Platzierung.
b.) Für die Platzierung von Werbemitteln 
kommen ausschließlich die Formate in 
Frage, die in der jeweils gültigen Preisliste 
ausgewiesen sind.

6. AnlIeferUng der dAten
 
a.) Der Auftraggeber ist für die vollständige 
Anlieferung einwandfreier Werbemittel und 
Informationen zur Aktion (Bild- und Textma-
terial) verantwortlich, die den Vorgaben von 
ENERGY MEDIA entsprechen.
Die Werbemittel und Gewinne müssen 
ENERGY MEDIA spätestens eine Woche vor 
Online-Stellung vorliegen. Entsprechendes 
gilt für die vom Auftraggeber mitzuteilenden 
Online-Adressen, auf die das Werbemittel 
verweisen soll. Bei nicht ordnungsgemäßer 
oder verspäteter Anlieferung eines Werbe-
mittels übernimmt ENERGY MEDIA keine 
Gewähr für die vereinbarte Verbreitung des 
Werbemittels.
b.) ENERGY MEDIA ist nicht verpflichtet, 
Werbemittel länger als einen Monat nach 
Ende des Schaltzeitraums aufzubewahren. 
Wenn Werbemittel nicht oder falsch über-
mittelt werden, bleibt der Anspruch von 
ENERGY MEDIA auf Zahlung der Vergütung 
unberührt.

7. rechtegeWährleIstUng

a.) Mit Erteilung des Auftrags bestätigt der 
Auftraggeber ausdrücklich, dass er sämtli-
che Urheber-, Nutzungs-, Leistungsschutz- 
und sonstigen Rechte an den Werbemitteln 
innehat, die zur Online-Vermarktung erfor-
derlich sind. Er verpflichtet sich, ENERGY 
MEDIA die für eine etwaige Abrechnung 
mit der GEMA notwendigen Angaben mit-
zuteilen.
b.) Der Auftraggeber trägt allein die Verant-
wortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der von ihm zur Verfügung ge-
stellten Werbemittel und weiteren Unterla-
gen und stellt ENERGY MEDIA und die Sen-
der von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
wegen der Nutzung und Online-Schaltung 
der Werbemittel geltend gemacht werden. 
Die Freistellung erstreckt sich auch auf die 
bei der notwendigen Rechteverteidigung 
gegenüber Dritten entstehenden Kosten. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, ENERGY 
MEDIA nach Treu und Glauben mit Informa-
tionen und Unterlagen bei der Rechtevertei-
digung gegenüber Dritten zu unterstützen.
c.) Mit Erteilung des Auftrags überträgt 
der Auftraggeber an ENERGY MEDIA 
alle für die Nutzung des Werbemittels in 
Online-Medien erforderlichen Nutzungs-, 
Verwertungs- und Leistungsschutzrechte, 
insbesondere das Recht zur Vervielfälti-
gung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, 
Abänderung, Speicherung und Datenbank-
nutzung, ohne jede räumliche, inhaltliche 
oder zeitliche Beschränkung.

8. hAftUng energY MedIA gMbh

a.) ENERGY MEDIA haftet bei Unmöglich-
keit, positiver Vertragsverletzung, Ver-
schulden bei Vertragsschluss, unerlaubter 
Handlung sowie jedem anderen rechtlichen 
Grunde nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Wenn ENERGY MEDIA 
oder die Sender für Pflichtverletzungen von 
Erfüllungsgehilfen haften, die nicht zugleich 
ihre leitenden Angestellten sind, ist die Haf-
tung auf den typischerweise vorhersehba-
ren Schaden beschränkt.
b.) Ein von ENERGY MEDIA zu vertreten-
der Fehler oder Mangel in der Darstellung 
der Werbemittel liegt nicht vor bei Ver-
wendung einer nicht geeigneten Darstel-
lungssoft- oder -hardware, Störungen der 
Kommunikationsnetze anderer Betreiber, 
Rechnerausfall bei Internet-Providern oder 
Online-Diensten, unvollständigen oder 
nicht aktualisierten Angeboten auf Proxy-
servern (Zwischenspeichern) kommerziel-
ler und nicht kommerzieller Provider und 
Online-Dienste, Ausfall eines Ad-Servers, 
der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend 
oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach 
Beginn der vertraglich vereinbarten Schal-
tung andauert.

9. PreIse, AgentUrProVIsIonen 
Und fällIgKeIten

a.) Alle Aufträge werden entsprechend der 
jeweils zum Zeitpunkt ihrer Annahme durch 
ENERGY MEDIA geltenden Preisliste unter 
Berücksichtigung der darin genannten Ra-
batte und Agenturprovisionen abgerechnet.
b.) ENERGY MEDIA ist unter den Vorausset-
zungen von § 315 Abs. 3 BGB zur Änderung 
der Preise während der Laufzeit eines Ver-
trags berechtigt, wenn ein Sender während 
der Vertragslaufzeit gegenüber ENERGY 
MEDIA eine Änderung der Preise veranlasst. 
Preisänderungen werden gegenüber dem 
Auftraggeber vier Wochen nach Bekannt-
gabe wirksam. Der Auftraggeber kann im 
Falle einer Preiserhöhung durch schriftli-
che Erklärung gegenüber ENERGY MEDIA 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe der Preiserhöhung von dem Auftrag 
zurücktreten. 
Die bereits online geschalteten Werbemittel 
bleiben vom Rücktritt unberührt. 
10. Abrechnung

a.) Die Rechnungen für die Schaltung von 
Werbemitteln werden als Sammelrechnung 
am Ende eines Monats für den gesamten 
Kalendermonat erstellt.
b.) Einwendungen wegen einer Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit einer Rechnung 
oder Sammelrechnung hat der Auftragge-
ber spätestens innerhalb von vier Wochen 
nach deren Zugang schriftlich gegenüber 
ENERGY MEDIA geltend zu machen. Das 
Unterlassen einer rechtzeitigen Einwen-
dung gilt als Genehmigung. Auf diese 

Rechtsfolge wird ENERGY MEDIA bei der 
Erteilung der Rechnung besonders hinwei-
sen. Der Auftraggeber kann auch nach Ab-
lauf der Einwendungsfrist eine Berichtigung 
der Rechnung verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass ihm der Rechnungsbetrag 
ganz oder teilweise zu Unrecht berechnet 
wurde.
c.) Die Vergütung ist bis 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungsein-
gang innerhalb von acht Tagen nach Rech-
nungsstellung wird ein Skonto in Höhe von 
2 % des Rechnungsbetrages gewährt. Im 
Falle des Zahlungsverzuges des Auftrag-
gebers werden Verzugszinsen von 2 % p.a. 
über dem jeweiligen Hauptrefinanzierungs-
zinssatz der Europäischen Zentralbank be-
rechnet. Die Zinsen sind höher oder niedri-
ger anzusetzen, wenn ENERGY MEDIA eine 
Belastung mit einem höheren Zinssatz oder 
der Auftraggeber eine geringere Belastung 
nachweist.
d.) Bei Rechnungsstellung gewährte Nach-
lässe gemäß Rabattstaffel werden spätes-
tens am Ende des Kalenderjahres anhand 
der tatsächlich in Anspruch genommenen 
Schaltungen von Online-Werbemitteln 
überprüft. Berechtigen die tatsächlich 
abgenommenen Schaltungen von Werbe-
mitteln den Auftraggeber nach der Rabatt-
staffel zu einem höheren Nachlass als dem 
schon gewährten, mindert sich der vom 
Auftraggeber zu zahlende Preis entspre-
chend. Im Fall einer Überzahlung erhält 
der Auftraggeber eine anteilige Rückver-
gütung. Erweist sich der gewährte Rabatt 
im Hinblick auf die tatsächlich abgenom-
menen Schaltungen als zu hoch oder wird 
ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Auftraggeber zu vertreten hat, so hat er 
ENERGY MEDIA unbeschadet etwaiger wei-
terer Rechtspflichten die Differenz zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Rabatt zu erstat-
ten. Der Auftraggeber erhält eine anteilige 
Nachbelastung.
e.) Wird ENERGY MEDIA eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Auftraggebers erst nach 
Vertragsschluss bekannt oder bestehen 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte be-
gründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
oder Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 
oder liegt ein sonstiger wichtiger Grund 
vor, der ENERGY MEDIA zur Kündigung 
des Vertrages berechtigen würde, ist 
ENERGY MEDIA berechtigt, die Schaltung 
weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Zahlung der jeweils geschuldeten 
Auftragssumme und anderer ausstehender 
Forderungen aus demselben rechtlichen 
Verhältnis abhängig zu machen.

11. gerIchtsstAnd

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und 
juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts ist aus-
schließlicher Gerichts-
stand München. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

12. sonstIges

Sollten einzelne Teile der vorstehenden 
Bestimmungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon unberührt.



Die Fotos dieser Broschüre sind von:  
Steffen Oliver Riese, Amory Salzmann,

Ihr persönlicher Ansprechpartner

ENERGY BERlIN
Radio 2000 Gesellschaft mbH

Hardenbergstraße 5
10623 Berlin

Tel.: 030 / 25 43 50
Fax: 030 / 25 43 53 03

www.energy.de/berlin

Geschäftsführer: Christophe Montague,
 Martin Liss

lokAlER VERkAuf

ENERGY MEDIA GmbH

Hardenbergstraße 5

10623 Berlin

Tel.: 030 / 25 43 52 12

Fax: 030 / 25 43 52 52

mediaberlin@energy.de

www.energymedia.de/berlin

DIsposITIoN

ENERGY MEDIA GmbH

Winterhuder Marktplatz 6–7

22299 Hamburg

Tel.: 040 / 48 00 19 52

Fax: 040 / 48 00 19 49

dispo@energy.de

www.energymedia.de

spEcIAl opERATIoNs

ENERGY MEDIA GmbH

Winterhuder Marktplatz 6–7

22299 Hamburg

Tel.: 040 / 48 00 19 41

Fax: 040 / 48 00 19 59

specialoperations@energy.de

www.energymedia.de

NATIoNAlER VERkAuf

Nat. Einzel- u. Kombi Vermarktung

AS&S Radio GmbH

Bertramstraße 8 D-Bau

60320 Frankfurt

Tel.: 069 / 15 42 43 33 

Fax: 069 / 15 42 42 88

info@ass-radio.de

www.ass-radio.dekoNTAkT


